
Erbbescheinigung

Für die Ausstellung von Erbbescheinigungen zuständig ist der Gerichtspräsident am letzten Wohnort des Erblassers.

Eine Erbbescheinigung wird häufig benötigt, um über die Hinterlassenschaft verfügen zu können, insbesondere wenn es
um Konten oder um Grundeigentum der verstorbenen Person geht.

Kontakt:
Gerichtspräsident Bezirk Kulm
Bezirksgericht Kulm
Zentrumsplatz 3
5726 Unterkulm
Tel. 062 768 55 55
Fax 062 768 55 56

Dienstleistung:
Merkblatt Bestellung einer Erbbescheinigung/Anmeldung des Erbgangs beim Grundbuchamt
Bestellformular

Zuständige Abteilung
Gemeindekanzlei / Einwohnerdienste / Bestattungsamt

https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/jb/dokumente/bezirksgerichte/formulare-und-merkblaetter/gka-155-200-1-215-merkblatt-stand-17-02-2025.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/jb/dokumente/bezirksgerichte/formulare-und-merkblaetter/bestellformular.pdf
https://www.beinwilamsee.ch/verwaltung/abteilungen/gemeindekanzlei-einwohnerkontrolle-bestattungsamt.html/23/unit/1

